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1. Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet 
 

Am 18.12.2020 stimmte der Bundesrat dem Jahressteuergesetz 2020 zu, sodass dieses nunmehr in Kraft 

treten kann. Mit dem Gesetz nimmt die Bundesregierung notwendige Anpassungen an EU-Recht und 

die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesfinanzhofs vor. Aufgegriffen 

werden aber auch neue Regelungen. Nachfolgend die wichtigsten Änderungen:  
 

 Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags: Der Investitionsabzugsbetrag wird von 40 % auf 50 

% angehoben. Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen gelten nun auch uneinge-

schränkt für vermietete begünstigte Wirtschaftsgüter. Das gilt unabhängig von der Dauer der jewei-

ligen Vermietung. Somit sind auch längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Monate unschädlich.  
 

 Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unterschiedliche Betriebsgrößenmerkmale. Künftig 

gilt für alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 200.000 € für die Inanspruch-

nahme von Investitionsabzugsbeträgen. Diese Änderung gilt gleichermaßen auch für die Inan-

spruchnahme von Sonderabschreibungen von bis zu 20 %. Die Neuregelungen zum Investitionsab-

zugsbetrag und der Sonderabschreibung gelten in den nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschafts-

jahren.  
 

 Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine 

begrenzte und befristete Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld ein-

geführt. Die Befristung wird durch das Jahressteuergesetz 2020 um ein Jahr verlängert. Die Steuer-

freiheit gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 

1.1.2022 enden.  
 

 Arbeiten im Home-Office: Steuerpflichtige können für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließ-

lich in der häuslichen Wohnung arbeiten, einen Betrag in Höhe von 5 € geltend machen. Die Pau-

schale kann in den Fällen in Anspruch genommen werden, in denen die Voraussetzungen für den 

Abzug von Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen. Sie ist auf einen Höchstbetrag 

von 600 € im Jahr begrenzt, wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und kann in den 

Jahren 2020 und 2021 in Anspruch genommen werden.  
 

 Änderungen für Vereine und Ehrenamtliche: Durch eine Erhöhung der sog. Übungsleiterpau-

schale ab 2021 von 2.400 auf 3.000 € und der Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 € werden Verei-

ne und Ehrenamtliche gestärkt. Bis zu einem Betrag von 300 € wird ein vereinfachter Spenden-

nachweis ermöglicht. In den Zweckkatalog der Abgabenordnung für gemeinnützige Organisationen 

werden die Zwecke Klimaschutz, Freifunk und Ortsverschönerung aufgenommen. 
 

 Steuerfreie Sachbezugsgrenze: Die Grenze wird für alle Beschäftigten von 44 € auf 50 € erhöht. 

Die Erhöhung gilt ab 2022. Für sog. Sachbezugskarten soll es eine Klarstellung durch ein Schreiben 

des Bundesfinanzministeriums geben. 
 

 Steuerfreie Corona-Beihilfe: Die Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen bis zur Höhe 

von 1.500 € wird bis zum Juni 2021 verlängert. Die Befreiung war bisher bis zum 31.12.2020 festge-

legt. Damit wäre ein im ersten Halbjahr 2021 ausgezahlter Corona-Bonus nicht mehr steuerbegüns-

tigt gewesen.  
 

 Steuerhinterziehung: In besonders schweren Fällen wird die Verjährungsfrist von 10 Jahren auf 15 

Jahre verlängert. Die Regelung ist auf alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht verjährten 

Taten anzuwenden. 

 

Bitte beachten Sie: Fahrtkostenpauschalen während des Home-Office können nicht geltend gemacht 

werden. Es empfiehlt sich die Arbeitszeiten im Home-Office festzuhalten und diese vom Arbeitgeber 

bestätigen zu lassen. 



2. Verbesserungen bei der Überbrückungshilfe III vorgesehen 
 

Die Überbrückungshilfe II läuft bis zum 31.12.2020 und kann noch bis 30.4.2021 (vorher 31.1.2021) 

beantragt werden. Sie wird als Überbrückungshilfe III bis Ende Juni 2021 fortgeführt und erweitert.  

 

Unter anderem werden die Ansetzbarkeit von Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierungsmaßnah-

men zur Erfüllung von Hygienemaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000 € oder auch von Kosten für Ab-

schreibungen verbessert. Des Weiteren werden Investitionen in Digitalisierung und Modernisierung wie 

z. B. Investitionen in den Aufbau oder die Erweiterung eines Online-Shops erstattungsfähig.  

 

Für beide Bereiche werden auch Kosten berücksichtigt, die außerhalb des Förderzeitraums entstanden 

sind. Konkret werden entsprechende Kosten für bauliche Maßnahmen bis zu 20.000 € pro Monat erstat-

tet, die im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen sind. Für Digitalinvestitionen werden einmalig 

bis zu 20.000 € gefördert. Als erstattungsfähige Fixkosten gelten nun auch Wertverluste von unverkäuf-

licher oder saisonaler Ware der Wintersaison 2020/2021. 

 

Die Dezemberhilfe folgt der Novemberhilfe in Art und Ausgestaltung und fördert Unternehmen, Selbst-

ständige und Vereine/Einrichtungen, die von den temporären Schließungen erfasst sind. Dazu gehören 

auch Hotelbetriebe und Unternehmen, die von den Maßnahmen indirekt betroffen sind.  

 

Für alle Unternehmen mit mehr als 30 % Umsatzeinbruch gilt die Berechtigung, die gestaffelte Fixkos-

tenerstattung zu beantragen. Es gibt keine - wie ursprünglich vorgesehene - Differenzierung mehr bei 

der Förderung nach unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen und Zeiträumen, Schließungsmonaten und 

direkter oder indirekter Betroffenheit. Gefördert werden bis zu 75 % des Vergleichsumsatzes im Jahr 

2019 für den Zeitraum der Schließung. 

 

3. Steuerliche Verbesserung für Menschen mit Behinderungen 
 

Im Behinderten-Pauschbetragsgesetz verabschiedete der Bundesrat neben der Anpassung der Behinder-

ten-Pauschbeträge auch Steuervereinfachungen, die Steuerpflichtige mit Behinderung von Nachweis-

pflichten entlasten. Darüber hinaus entfallen die Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Be-

hinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung unter 50. Die Regelungen gelten ab dem 

Veranlagungszeitraum 2021. 

 

Steuerpflichtige mit Behinderung haben die Möglichkeit Kosten, die zur Bewältigung ihres Alltags als 

außergewöhnliche Belastungen anfallen, steuerlich geltend zu machen. Sie können zwischen Einzel-

nachweisen oder, zur Vereinfachung, zwischen einem ansetzbaren Pauschalbetrag wählen.  

 

Die Behinderten-Pauschbeträge werden auf maximal 2.840 € erhöht. Der Betrag hängt maßgeblich 

vom festgestellten Grad der Behinderung ab. In besonderen Fällen erhöht sich der Pauschalbetrag auf 

7.400 €.  

 

Für außergewöhnliche Belastungen, die durch die häusliche Pflege einer Person entstehen können, kann 

mit dem Pflege-Pauschbetrag ebenfalls eine Pauschalierung erfolgen. Der Betrag wurde ebenfalls 

angehoben und beträgt nun maximal 1.800 €. Der Betrag richtet sich am Pflegegrad der zu pflegenden 

Person aus. Der Pauschalbetrag kann geltend gemacht werden, wenn die pflegende Person dafür keine 

Einnahmen erhält. Das Pflegegeld, dass Eltern eines Kindes mit Behinderungen für dieses Kind emp-

fangen, wird dabei nicht als Einnahme angerechnet.   

 

Darüber hinaus wird eine behinderungsbedingte Fahrtkosten-Pauschale eingeführt. Sie kann bis zu 

einer Höhe von 900 € in Anspruch genommen werden von Menschen mit einem Grad der Behinderung 

von mindestens 80 oder mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und einer erheblichen 

Gehbehinderung.  

 



Für Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung sowie für blinde und hilflose Perso-

nen gilt eine Obergrenze von maximal 4.500 € jährlich. Die Pauschale gilt anstelle der bisher indivi-

duell ermittelten Aufwendungen für Fahrtkosten und ist unter Abzug der zumutbaren Belastung zu be-

rücksichtigen. 
 

4.  Keine Haftungserleichterung für Bank beim kontaktlosen Zahlen 
 

Neu ausgegebene Bankkarten sind häufig mit einer Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC-Funktion) – 

„kontaktlose Zahlungsfunktion“ – ausgestattet. Diese Funktion wird i. d. R. bei der ersten Benutzung 

der Karte durch den Kunden automatisch aktiviert und ermöglicht die kontaktlose Bezahlung von 

Kleinbeträgen ohne die Karte in ein Zahlungsterminal einführen und einen PIN-Code eingeben zu müs-

sen. Bei der Bezahlung von höheren Beträgen ist jedoch die Authentifizierung durch PIN-Code erfor-

derlich. 

 

Nun hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu klären, wie es mit der Haftung bei dem Verlust einer 

solchen Karte aussieht. Die Richter des EuGH entschieden, dass das kontaktlose Zahlen ein anonymi-

siertes Zahlungsinstrument ist und somit der Bank grundsätzlich Haftungserleichterungen ermöglicht. 

Meldet ein Kunde jedoch den Verlust oder die missbräuchliche Verwendung einer Bankkarte, dürfen 

ihm keine negativen finanziellen Folgen entstehen. Etwas anders gilt, wenn er in betrügerischer Absicht 

gehandelt hat. 

 

 

 

 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2021: Januar = 106,3 

2020: Dezember = 105,5;November = 105,0;  
Oktober = 105,9; September = 105,8; August = 106,0;  
Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1;  
März = 105,7; Februar = 105,6 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/_inhalt.html

